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1 
Grundlagen
1.1 Vertragsparteien

Der vorliegende öffentlich-rechtliche Vertrag wird abgeschlossen 

zwischen

der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölke​rungsschutz und Sport VBS, Bundesamt für Landestopografie, handelnd durch die Eidgenössische Vermessungsdirektion, in der Vereinbarung als «V+D» oder «Bund» bezeichnet,

und

dem Kanton Name des Kantons, handelnd durch Bezeichnung der Beschluss fassenden Behörde, in der Vereinbarung als «Kanton» bezeichnet.

Die Vertragspartner bezeichnen für den direkten Verkehr zwischen dem Bund und dem Kanton betreffend diese Leistungsvereinbarung folgende Kontaktstellen:

Kontaktstelle Bund

Bundesamt für Landestopografie, Eidgenössische Vermessungsdirektion

Seftigenstrasse 264, Postfach, 3084 Wabern

Telefon: 031 963 23 03

Kontaktperson: Name/Vorname
Telefon (direkt): Telefonnummer
E-Mail: Mail-Adresse
Kontaktstelle Kanton

Bezeichnung der Amtsstelle
Postadresse
Telefon: Telefonnummer
Kontaktperson: Name/Vorname
Telefon (direkt): Telefonnummer
E-Mail: Mail-Adresse
Rechtliche und planerische Grundlagen

Die in Ziffer 1.2 der Programmvereinbarung 2012 – 2015 festgehaltenen rechtlichen und planerischen Grundlagen finden vollumfänglich auch auf die vorliegende Leistungsvereinbarung Anwendung.

1.2 Rechtscharakter und Bestandteile der Leistungsvereinbarung

Die vorliegende Leistungsvereinbarung ist Bestandteil der Programmvereinbarung (PV) 2012 – 2015. Vorbehältlich nachfolgender abweichender Regelungen finden somit die allgemeinen Bestimmungen der Programmvereinbarung auf die vorliegende Leistungsvereinbarung Anwendung.

Bestandteile der Leistungsvereinbarung sind:

· der vorliegende öffentlich-rechtliche Vertrag;

· die Zahlungsplanung (Beilage, Bericht aus AMO);

· die Liste der verzögerten Operate (Beilage).

· die Verpflichtungskredite 2012 – 2015 (Beilage, Bericht aus AMO);

1.3 Vereinbarungsdauer

Die vorliegende Leistungsvereinbarung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2012. Sie gilt bis zum 31. Dezember 2012, soweit die Wirkungen einzelner Vertragsbestimmungen die Vertragsparteien nicht über diesen Zeitpunkt hinaus binden.

2 Vereinbarte Leistungen des Kantons

2.1 Kennzahlen
Flächendeckung (effektive Fläche der Informationsebene «Liegenschaften»)

Fläche der 2012 neu startenden Operate

XXXX ha

2013 – 2015 noch zu startende Operate
XXXX ha
Fläche Total der 2012 – 2015 zu startenden Operate (aus PV 2012 – 2015)
XXXX ha

Periodische Nachführung (PNF) der Informationsebenen «Bodenbedeckung» und «Einzelobjekte»

Fläche des 2012 neu startenden Operates
XXXX ha

2013 – 2015 noch zu startende Operate
XXXX ha
Fläche Total der 2012 – 2015 zu startenden PNF (BO, EO) Operate
XXXX ha

(aus PV 2012 – 2015)
Periodische Nachführung (Begehung) der Lagefixpunkte der Kategorie 2 
(vgl. Pauschalbundesbeitrag gemäss Kreisschreiben AV 2007 / 06).

Anteil des 2012 zu startenden Operates
CHF XXX.00

Anteil der 2013 – 2015 zu startenden Operate
CHF XXX.00
Anteil Total der 2012 - 15 zu startenden Operate (aus PV 2012 – 2015)
CHF XXX.00

Umstellung des Bezugsrahmens auf LV95

(vgl. Pauschalbundesbeitrag gemäss Kreisschreiben AV 2011 / 10).
Kostenanteil der 2012 zu startenden Operate
CHF XXX.00

Kostenanteil der 2013 – 2015 zu startenden Operaten
CHF XXX.00
Kostenanteil Total der 2012 - 15 zu startenden Operate (aus PV 2012 – 2015)
CHF XXX.00

2.2 Allgemeine Leistungen des Kantons

Ständige Leistungen

· Meldung «Stand der AV»
Der Kanton liefert diese Daten wie folgt:
Laufend (bei jeder Änderung) oder zwei Mal (am 31. März und am 30. September). Falls keine Änderung stattgefunden hat, bittet die V+D um eine «Null-Meldung». Genauere Spezifikationen finden sich in der Beilage zum V+D Express 2009 / 08 (Lieferung AMO-Grafik Struktur, Aufbereitung und Übermittlung der Daten der Informationsebene «Liegenschaften»).

· Meldung der «Losperimeter» (bei Standardoperaten)
Der Kanton liefert diese Daten wie folgt:
Laufend (bei jeder Änderung) oder zwei Mal (am 31. März und am 30. September). Falls keine Änderung stattgefunden hat, bittet die V+D um eine «Null-Meldung». Genauere Spezifikationen finden sich in der Beilage zum V+D Express 2009 / 08 (Lieferung AMO-Grafik Struktur, Aufbereitung und Übermittlung der Daten der Informationsebene «Liegenschaften»).

· Meldung «spannungsarme Gebiete»
Der Kanton liefert diese Daten per Ende September. Falls keine Änderung stattgefunden hat, bittet die V+D um eine «Null-Meldung». Genauere Spezifikationen finden sich in der Beilage zum Kreisschreiben AV 2011 / 03 (Ausscheidung spannungsarme Gebiete, Spezifikationen).

· Der Kanton bereinigt und ergänzt die Daten in AMO (Datenbank Administration de la Mensuration Officielle) in den ihm zugänglichen Tabellen und Feldern laufend.

· Mindestens in Gebieten in denen die Daten der amtlichen Vermessung noch keine VAV-konforme Struktur (AV93 oder PN) aufweisen, liefert der Kanton jährlich die aktualisierten Übersichtspläne im Rasterformat an die V+D.

· Der Kanton liefert jährlich die Angaben zum Monitoring des volkswirtschaftlichen Nutzens der Daten der amtlichen Vermessung.

· Der Kanton unterstützt swisstopo (Bereich Geodäsie) bei den Unterhaltsarbeiten betreffend die Landesgrenze. Die voraussichtlichen Arbeiten für das Folgejahr werden jeweils im November (zwecks Budgetierung) zwischen swisstopo und dem Kanton abgesprochen. Der geleistete Aufwand wird rechtzeitig per Ende des laufenden Jahres abgerechnet.

· Der Kanton ist besorgt, dass die neuen Produkte Basisplan amtliche Vermessung (BP-AV, siehe Kreisschreiben 2009 / 03) und MOpublic (reduziertes Datenmodell, siehe Kreisschreiben AV 2009 / 05) über die offiziellen Datenabgabestellen abgegeben werden können. Hinweis: Der Kanton kann den BP-AV und die MOpublic über das «AV-Geoportal» gratis herunterladen.
Besondere Jahresleistungen 2012
· Hoheitsgrenzen: Der Kanton prüft und bereinigt alle abgeschlossenen AV93-Operate bezüglich Hoheitsgrenzen. Der Grenzverlauf muss mit der Nachbargemeinde übereinstimmen. Die Prüfung der Daten erfolgt mit dem Checkservice CheckCH gemäss Benutzerhandbuch.

· Liegenschaftsgrenzen an den Los- und Gemeindegrenzen: Der Kanton prüft und bereinigt alle abgeschlossenen AV93-Operate bezüglich Konsistenz der Liegenschaften. Alle Grenzpunkte müssen übereinstimmen unabhängig davon, ob sie sich innerhalb eines Loses bzw. einer Gemeinde oder am Rand befinden. Die Prüfung der Daten erfolgt mit dem Checkservice CheckCH gemäss Benutzerhandbuch.

· Die Realisierung der Ersterhebung der Gebäudeadressen ist abzuschliessen.

· Der Kanton stellt alle AV-Daten in den Standards AV93 und PN dem Bund gemäss Vereinbarung für die Integration ins «AV-Geoportal» zur Verfügung. Um die Qualität der Daten zu vereinheitlichen, sollen die Daten, die allenfalls noch im DM93 vorliegen, vorgängig durch den Kanton vom DM.93 ins DM.01-AV-CH transferiert werden.
2.3 Pflichten hinsichtlich der verzögerten Operate

Laufende Operate, deren Vertragsenden mehr als zwei Jahre zurückliegen (siehe beiliegende Liste), gelten als verzögert. Diese Operate sind bis zum 15. November 2012 der V+D zur Anerkennung einzureichen. Andernfalls ist eine Vertragsverlängerung zu beantragen. Diese ist zu begründen.

3 Beiträge des Bundes

3.1 Verpflichtungskredit für das Jahr 2012
Dem Kanton steht für das Jahr 2012 folgender Verpflichtungskreditanteil zur Verfügung:

Voraussichtliche Verpflichtungen 2012 
(für neue Operate + Mehrkosten bei Abrechnungen)
CHF XXX.00

Voraussichtliche Verpflichtungen 2013 - 2015
(für neue Operate + Mehrkosten bei Abrechnungen)
CHF XXX.00
Verpflichtungskredit aus der Programmvereinbarung 2012 - 2015
CHF XXX.00

Die Eröffnungsgesuche für Operate, die dem Verpflichtungskredit 2012 angerechnet werden sollen, müssen bis am 15. November 2012 bei der V+D eintreffen.
3.2 Zahlungskredit des Bundes für die Jahresleistung


[image: image1.emf]Zahlungen für neue Operate der geltenden jährlichen 

Leistungsvereinbarung plus Schlusszahlungen für anerkannte 

Operate früherer jährlicher Leistungsvereinbarungen

Kreditbereich A Fr.

Akontozahlungen 2012 für laufende Operate aus den LV XXXX bis 

LV 2011

Kreditbereich B

Fr.

Total Kreditbereiche A und B Fr. 0.00


Die Anerkennungsgesuche für Operate deren Schlusszahlung 2012 erfolgen soll, müssen bis am 15. November 2012 bei der V+D eintreffen.
Sofern der Zahlungskredit des Bundes noch nicht ausgeschöpft ist, kann die V+D im Einvernehmen des Kantons zusätzliche Akontozahlungen an laufende oder Schlusszahlungen an anerkannte Operate ausrichten.
3.3 Besondere Beiträge an die Arbeiten der laufenden Nachführung des 
Übersichtsplanes und der Parzellarvermessung

Die Arbeiten bezüglich der laufenden Nachführung (LNF) des Übersichtsplanes in Gebieten, in denen noch keine AV93-Daten vorliegen, und des Unterhalts der Parzellarvermessung (PV, Vermessungswerke alter Ordnung) im Jahre 2012 werden dem Kanton mit dem folgenden Beitrag abgegolten: 

LNF Übersichtsplan und Unterhalt PV (Kreditbereich C):

Fr.
0.00
Dieser Betrag ist eine pauschale Abgeltung. In diesem Betrag sind auch die Bearbeitungskosten für die Lieferung der aktualisierten Übersichtspläne an die V+D im Rasterformat enthalten.

3.4 Beiträge an die Arbeiten betreffend die Landesgrenze

Der Beitrag von swisstopo, Bereich Geodäsie an die zwischen swisstopo und dem Kanton abgesprochenen Arbeiten am Unterhalt der Landesgrenze beträgt maximal: 

Fr. 
0.00
4 Genehmigungsvermerke

Wabern, Datum
Namens der Schweizerischen Eidgenossenschaft


Eidgenössische Vermessungsdirektion


Dr. Fridolin Wicki
Vorname, Name

Leiter
der zuständige Ingenieur-Geometer
Ort, Datum
Namens des Kantons

Namens der Behörde

Unterschrift/en
Beilagen erwähnt

Verteiler

· Eidgenössische Vermessungsdirektion (1)

· Bezeichnung der kantonalen Stelle (Anzahl)






















� Als Operat wird in der amtlichen Vermessung ein grösserer einheitlich zu bearbeitenden Teil eines Vermessungswerkes bezeichnet.
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Tabelle1

		Zahlungen für neue Operate der geltenden jährlichen Leistungsvereinbarung plus Schlusszahlungen für anerkannte Operate früherer jährlicher Leistungsvereinbarungen		Kreditbereich A		Fr.

		Akontozahlungen 2012 für laufende Operate aus den LV XXXX bis LV 2011		Kreditbereich B		Fr.

		Total Kreditbereiche A und B				Fr.		0.00






